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Index

22/01 Jurisdiktionsnorm

27/03 Gerichtsgebühren Justizverwaltungsgebühren

Norm

GGG 1984 §14;

JN §56 Abs2;

Rechtssatz

Die Bewertungsvorschrift des § 56 Abs. 2 JN ist auf Klagen betre end die Feststellung des Bestehens oder

Nichtbestehens einer zi ernmäßig bestimmten Geldforderung nicht anzuwenden. In diesen Fällen entspricht der

Streitwert dem Geldbetrag, der dem Anspruch zu Grunde liegt (Hinweis E 15. März 2001, 2000/16/0755).
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